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* Markus E. Geiger

Podium fiir Altersfragen

Eine Gesamtschau liber :
das vielschichtige Thema Sterbehilfe

Die Diskussion iiber die Sterbehilfe
wirft in der Offentlichkeit hohe Wellen.
Betroffene sind in erster Linie iltere,
alte und kranke Menschen, aber auch
Angehérige und Pflegende. Im Rahmen
des diesjahrigen Podiums fiir Alters-
fragen hat sich Pro Senectute Kanton
Ziirich vertieft mit der Problematik
befasst und hat dazu verschiedene nam-
hafte Persénlichkeiten eingeladen, um
auf breiter thematischer Basis gleichsam
eine Gesamtschau iiber das vielschich-
tige Thema Sterbehilfe zu vermitteln.

Demographische Verinderungen, soziale Pro-
bleme, die gespannte wirtschaftliche Situation
und politische Priorititen bei der Verteilung von
Mitteln tragen dazu bei, dass die allgemeine Be-
sorgnis wichst und in der Folge die Bedingun-
gen, welche die letzte Phase des Lebens mitbe-
stimmen, ein wachsendes Interesse finden. Jede
und jeder wiinscht sich und seinen Angehorigen
ein schmerz- und angstfreies Sterben. Trotz aller
Bemiihungen ist der Tod aber noch allzu oft mit
Schmerz und Einsamkeit verbunden. Daraus,
und auf den Grundwerten Autonomie und Men-
schenwiirde, wird in neuerer Zeit ein Recht auf
Mitbestimmung oder gar Selbstbestimmung ab-
geleitet, denn die heutigen Sterbevorstellungen
wurden von vielen religiésen Vorstellungen ent-
koppelt und sind mehr und mehr weltlich ge-
worden.

Medizin, Recht und Ethik spielen eine emi-
nent wichtige Rolle, ist doch die Problematik der
gesellschaftlichen Regulierung der Sterbehilfe
auf nationaler Ebene eine dringende Angelegen-
heit, was nicht zuletzt durch Diskussionen, wie
sie aktuell im Kanton Ziirich gefiihrt werden,
belegt wird.

Politische Vorstdsse

Die gezielte Tétung zur Verkiirzung der Leiden
eines anderen Menschen ist heute auf Grund
mehrerer Artikel im Strafgesetzbuch strafbar.
Befiirworter der direkten aktiven (gewtinschten)
Sterbehilfe méchten daher den cinschligigen
Artikel, welcher die Tétung auf Verlangen be-
trifft, abindern. In diesem Sinne hat Nationalrat
Dr. med. Franco Cavalli (SP, TT) eine parlamen-
tarische Initiative eingereicht. Darin wird Straf-
freiheit verlangt, wenn jemand eine unheilbar
kranke Person totet, welche unertriglich leidet

und den Tod wiinscht. Der Interpellant rdumt
ein, dass es hierbei «nur um die (...) wenigen, ex-
tremen Fille geht, wo schmerzgeplagte Patien-
ten selbst entscheiden sollen, ob ihr nicht mehr
lebenswertes Leben in Richtung Tod beschleu-
nigt wird.»

Podium zum Thema «Sterbehilfe»

Pro Senectute Kanton Ziirich hat sich im Rah-
men einer Podiumsveranstaltung vom 20. Mirz
in Ziirich mit dem Thema Sterbehilfe befasst, ge-
rade weil in erster Linie iltere und alte Men-

schen, aber auch deren Angehorige sowie Pflege-
personal von der Problematik ganz besonders be-
troffen sind. Eingeladen waren Dr. theol. Alberto
Bondolfi vom Institut fiir Sozialethik, Universitit
Ziirich, Dr. med. Enrico Gut, Leitender Arzt fiir

Alterspsychiatrie, Psychiatrie-Zentrum Hard,
Embrach, Dr. med. Hermann Herold, Spezial-
arzt fiir Innere Medizin, Ziirich, Susanne Liissi,
Mitglied der Geschiftsleitung beim Amt fiir Al-
tersheime, Ziirich, sowie Jutta Meyer, Pflegelei-
terin im Pflegeheim Rehalp, Ziirich. Moderiert
wurde der Anlass von Franziska Frey-Wettstein,
Prisidentin von Pro Senectute Kanton Ziirich.
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«Sterbehilfe», ein
vielschichtiges Thema,
das bewegt. Rund
400 Interessierte
besuchten das Podium
im Kongresshaus am
20. Marz 2001.



Diskutierfreudiges
Publikum im
gut gefiillten Saal.

Ethische und rechtliche
Gesichtspunkte

Zur rechtlichen Regulierung der Sterbehilfe aus
ethischer Sicht sprach PD Dr. theol. Alberto
Bondolfi. Der Ethiker — Oberassistent am Insti-
tut fir Sozialethik an der Universitit Zurich —
konzentrierte sich im Rahmen der Diskussion
um die Sterbehilfe auf die Verhiltnisse zwischen
Medizin, Recht und Ethik. Er bezeichnet Ster-
ben als einen Vorgang, «dessen Zeitpunkt wir
Menschen im wesentlichen nicht bestimmen,
aber zum Teil relativ frei gestalten konnen.» Der
Anteil dieser freien Gestaltung orientiere sich an
vorgegebenen Werten und Normen und werde
mit zum Gegenstand moralischer Tradition und
ethischer Reflexion.

«Der Tod als solcher gehort nicht zu Zeit und
Raum, und in diesem Sinn ist er der menschli-
chen Geschichtlichkeit und Erfahrbarkeit vollig
entzogen. Vor dem Tod kénnen wir Haltungen
den alten und kranken Menschen und Sterben-
den gegentiber beobachten und bewerten. Nach
dem Tod gibt es Reaktionen und Riten, welche
nur metaphorisch und symbolisch mit der Wirk-
lichkeit des Todes in Beziehung stehen», fithrte
Bondolfi aus. Wir wiirden dazu neigen, alles, was
sich um den Tod ereignet, als «Tod» zu definie-
ren, ohne den Grundunterschied zwischen Ster-
ben und Tod bewusst nachzuvollziehen.

Eine historische Rekonstruktion der Einstel-
lungen dem Sterbeprozess und dem Tod gegen-
tiber zeige, dass sich erst in neuerer Zeit die

Uberzeugung durchgesetzt habe, wonach der
Sterbeprozess vom Menschen direkt beeinfluss-
bar und gestaltbar sei. Wie aber eine solche Er-
kenntnis kulturell, ethisch und religios zu deuten
und zu bewerten ist, sei alles andere als klar.

Die aktuelle kontroverse Diskussion um die
Sterbehilfe bestitigt Dr. Bondolfi zufolge diesen
Sachverhalt. Fiir ihn ist klar: nur eine interdiszi-
plinire intensive Zusammenarbeit vermag die
Probleme um die Sterbehilfe zu bewiltigen. Man
werde dabei die Vielschichtigkeit der Phino-
mene, deren Interpretationen und moralische
Bewertungen nicht verhindern koénnen. Die
Ethik sei auf Informationen aus der Medizin an-
gewiesen, miisse aber gleichzeitig die indirekte
normative Tragweite der medizinisch gedeute-
ten Phidnomene selbst statuieren und reflek-
tieren.

Notwendigkeit einer ethisch
motivierten Giiterabwagung

Der Referent ist davon iiberzeugt, dass die viel-
schichtigen Konflikte, in denen sich der Ster-
bende, dessen Angehorige, die Arzte und das
Pflegepersonal wihrend eines Sterbeprozesses
befinden, unbedingt nach einer ethisch moti-
vierten Giiterabwigung verlangen. Als Grund-
giiter nennt er die moralische Notwendigkeit,
Schmerzen und Leiden im Sterbeprozess zu mi-
nimieren. Jeder sterbende Mensch sollte in der
Lage sein, seine Selbstbestimmungskraft so lang
wie moglich zu bewahren und alle Beteiligten



miissten sich bewusst sein, dass das physische
Leben nicht unbegrenzt zur menschlichen Dis-
position stehe.

Bondolfi plidiert dafiir, die Grundgiiter in je-
der Situation aufs neue abzuwigen, damit kein
Gut absolut gesetzt werde. «Wird die Schmerz-
bekimpfung absolut gesetzt, dann ist eine Linde-
rung legitimiert, welche die Selbstbestimmungs-
kraft des Patienten vollig ausschalten kann. Oder
stellt man das physische Leben ohne jede Abwi-
gung mit anderen Giitern als oberstes Gut dar,
dann ist die Notwendigkeit einer therapeuti-
schen Verbissenheit schon im voraus gegeben.
Auch die Verabsolutierung der Selbstbestim-
mung des Patienten kann zu Losungen fiihren,
welche ethisch bedenklich sind, wenn etwa das
Recht auf freiwillige T6tung des Sterbenden
durch einen Dritten als ein <Grundrecht postu-
liert wird.»

Der Tod tut nicht weh, nur das
Sterben schmerzt

«Nie werde ich jemandem — auch auf Verlangen
nicht — ein todliches Mittel verabreichen oder
auch nur einen Rat dazu erteilen.» Den Hippo-
kratischen Eid stellte Dr. med. Enrico Gut, Lei-
tender Arzt fir Alterspsychiatrie im Psychiatrie-
Zentrum Hard, Embrach, seinen Ausfithrungen
«Sterbenswunsch: Ausdruck einer Depression?»
voran.

Depressionen im Alter werden gemiss Dr.
Gut oft sowohl vom Arzt als auch vom Patienten
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Von links nach rechts:
Dr. Hermann Herold,
Jutta Meyer,

Dr. Alberto Bondolfi,

sowie vom Umfeld nicht erkannt, weil sie un-
typisch verlaufen. Auch werde Depression im Al-
ter immer noch zu wenig ausreichend behandelt.
Gemiss Studienergebnissen erhalte nur jeder
zehnte Altersdepressive eine spezifisch antide-
pressive Behandlung, obwohl die Heilungschan-
cen mindestens gleich gut seien wie bei jiingeren
Depressiven. Betagte Depressive erlebten sich
selbst oft als Last fiir andere, als nutzlos und
wertlos. Dies tiberschreite die Grenzen der eige-

Franziska Frey-Wett-
stein, Dr. Enrico Gut,
Susanne Lussi.

Begriffe

Beihilfe zur Selbsttétung
Gemass Strafgesetzbuch wird die
Beihilfe zur Selbsttétung nicht be-
straft, wenn jemandem die Mittel
dazu beschafft werden, sofern der
Zutrager «aus uneigennutzigen
Motiven» handelt.

Direkte aktive Sterbehilfe

Die gezielte Tétung, um das Lei-
den eines anderen Menschen zu
verklrzen. Die direkte aktive Ster-
behilfe ist gemass StGB Art. 111
(vorsatzliche Totung), Art. 114 (To-
tung auf Verlangen) und Artikel
113 (Totschlag) strafbar.

Indirekte aktive Sterbehilfe

Zur Linderung von Leiden kénnen
Mittel eingesetzt werden, die als
Nebenwirkung die Uberlebens-

dauer herabsetzen. Dieser Vor-
gang ist im Strafgesetzbuch nicht
explizit geregelt, gilt aber mit ge-
wissen Nuancen als zulassig.

Passive Sterbehilfe

Meint den Verzicht auf lebens-
erhaltende Massnahmen. Diese
meist von Arzten geleistete Form
der Sterbehilfe ist kein strafbares
Verhalten.

Palliation, palliative Pflege

Laut Weltgesundheitsorganisation
(WHO) ist heute die aktive und
umfassende Behandlung, Pflege
und Begleitung von unheilbar
Kranken gemeint. Im Vordergrund
stehen die Schmerzbehandlung
und die Linderung psychischer, so-
zialer und spiritueller Probleme.



Es ist gut zu diskutieren tber Tod und Leben, Sterbehilfe und Ethik (Dr. Alberto
Bondolfi und eine Podiumsbesucherin).

Im persénlichen
Gesprach
mit Dr. Enrico Gut.
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nen Ressourcen und nehme die Kraft zum Wei-
terleben. Sterbenswunsch und Suizidgedanken
seien daher ein hiufiges Begleitsymptom der
Depression gerade bei dlteren Menschen.

Die Hiufigkeit von Suiziden im Alter jedoch
werde von der Offentlichkeit nur beschrinkt zur
Kenntnis genommen Auch sei die Hilfsbereit-
schaft der Umgebung geringer als bei jiingeren
Menschen; Suizid im Alter erscheine eher ver-
stindlich. Die Ansicht, dass der alte Mensch sein
Leiden und seine Hilflosigkeit niemandem zur
Biirde machen diirfe, wirke wie ein alarmieren-
des Signal und habe einen entscheidenden Ein-
fluss auf den Sterbenswunsch alter Menschen.

Inkonstanter Wunsch nach Suizid

Die Suizidforschung aber belege die Inkonstanz
des Suizidwunsches. Untersuchungen zeigten,
dass der Wunsch Schwerkranker, durch Suizid-
hilfe oder aktive Sterbehilfe aus dem Leben
zu gehen, mit deren Befinden schwanke: mit
dem Vorkommen depressiver Symptome, von
Schmerzen und der erlebten Qualitit der Pflege.
Die Erfahrung zeige, dass der Wunsch nach Bei-
hilfe zum Suizid und aktiver Euthanasie wieder
verschwinden konne, wenn Palliativpflege nach
den Regeln der Kunst eingesetzt werde.

Der Wunsch, moglichst rasch zu sterben, sei
nicht konstant, und es sei auch unsicher, ob er
immer dem festen Willen entspringe, sich selbst
zu toten oder getotet zu werden. Die Frage der
Selbstbestimmung sei dort besonders heikel, wo
es sich um dusserst verletzliche Menschen
handle, seien es kleine Kinder oder Menschen,
die unfihig sind, ihren Willen kundzutun oder in
ihrer Wahrnehmung gestort sind. Erfahrungen
zeigten im weiteren auch, dass bei Betagten die
Befiirchtung, dass im Sterben der personliche
Wille nicht mehr beriicksichtigt werde, beson-
ders gross und hiufig anzutreffen sei.

Die Qualitit der Sterbebegleitung hinge stark
von der Bereitschaft der Patienten, ihrer An-
gehorigen und der Pflegenden ab, den Weg
wirklich gemeinsam zu gehen und in der Frage
der therapeutischen und ethischen Entscheidun-
gen Ubereinstimmung zu finden.

* Markus Geiger, Zurich, ist freischaffender
Journalist.



	Podium für Altersfragen : eine Gesamtschau über das vielschichtige Thema Sterbehilfe

